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Gewährleistungsbedingungen für IST-UV-Lampen 
 
Gültig ab dem 1.1.2012 

 
IST-UV-Lampen für ELC-Betrieb (I-Lampen),  
dotierte und undotierte UV-Lampen  
 
Bis zu 500 Betriebsstunden voller Ersatz,  
von 501 bis zu 2500 Betriebsstunden prozentualer Ersatz 
 
 
Alle sonstigen IST-UV-Lampen (M-, T-, und Sonstige)   
für Betrieb mit konventionellem Vorschaltgerät  
 
Undotierte IST-UV-Lampen bis zu einer Länge von 150 0 mm 
 
Bis zu 100 Betriebsstunden voller Ersatz,  
von 101 bis zu 2000 Betriebsstunden prozentualer Ersatz  
 
Undotierte IST-UV-Lampen mit einer Länge größer als  1500 mm, 
sowie alle dotierten IST-UV-Lampen (längenunabhängi g) für Betrieb mit  
konventionellem Vorschaltgerät 
 
Bis zu 100 Betriebsstunden voller Ersatz,  
von 101 bis zu 1000 Betriebsstunden prozentualer Ersatz  
 
Generell gilt für alle IST-UV-Lampen: 
 
Gewährleistungszeitraum maximal 24 Monate ab Datum der Lieferung bei  
maximal 4 Ein-/Ausschaltungen per 8-stündigem Tag 
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Gewährleistungsvoraussetzungen / Pflichten des Kund en 
 

• Sachgemäße Lagerung der IST-UV-Lampen 
 
• Korrekte Installation und Inbetriebnahme der IST-UV-Anlage 
 
• Regelmäßige Wartung der IST-UV-Anlage gemäß Bedienungsanleitung 
 
• Regelmäßige Reinigung der IST-UV-Lampen gemäß Bedienungsanleitung 
 
• Eine Verminderung der Trocknungsleistung, verursacht durch äußere Ver-

schmutzungen, wird nicht als Reklamationsgrund anerkannt 
 
• Ein Nachlassen der UV-Strahlungsleistung bis auf 75% des ursprünglichen 

Wertes im jeweiligen UV-Bereich während des Gewährleistungszeitraumes 
wird nicht als Reklamationsgrund anerkannt 

 
• Die FLC-Kontakte müssen vor dem Einbau einer neuen UV-Lampe geprüft 

werden, und sich in einwandfreiem Zustand befinden 
 


